
51 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (26 der Beilagen): 
Bundesgesetz, betreffend die Durchführung 
einzelner Bestimmungen des IV. Teiles des 
Staatsvertrages (1. Staatsvertragsdurchfüh-

rungsges'etz). 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat in seiner 
Sitzung vom 13. 'Juli 1956 in Anwesenheit des 
Bundesministers für Finanzen Dr. Kam i tz und 
des Staatssekretärs im Bundesministerium für 
Finanzen Dr. B 0 c k die ob genannte Regierungs
vorlage in Verhandhing gezogen. Die Regie
rungsvorlage verfolgt - wie die Erläuternden 
Bemerkungen hiezu ausführen - den Zweck, 
die langerwartete, aus wirtschaftlichen und 
administrativen Gründen längst fällige Regelung 
von Fragen in die Wege zu leiten, die sich bei 
der Durchführung des IV. Teiles des Staats
vertrages ergeben. Der Allgemeine Teil der Er
läuternden Bemerkungen der Regierungsvorlage 
gibt in übersichtlicher Form den Hauptzweck des 
Gesetzes und die durch das Gesetz verfolgten 
Maßnahmen wieder. Der Ausschuß ist im wesent
lichen mit diesen Ausführungen einverstanden 
und möchte ihnen noch hinzufügen, daß auch 
die seit Inkrafttreten des Staatsvertrages' aus
gebildete Spruchpraxis der Gerichte den Art. 22 
des Staatsvertrages in dem Sinne auslegt, daß der 
Eigentumsübergang der ehemals deutschen Ver
mögenswerte unmittelbar mit dem Inkrafttreten 
des Staatsvertrages eingetreten ist. 

Da die Regierungsvorlage einen § 20 a erithält, 
hat der Ausschuß die durchgehende Numerierung 
des Gesetzentwurfes vorgenommen, sodaß die 
Bezeichnung der dem§ 20 folgenden Paragraphen 
jeweils um eine Ziffer verschoben ist. Der Aus
schuß hat an der Regierungsvorlage nach ein
gehender Beratung, in der außer dem Beri.cht
erstatter die Abgeordneten Dr. P f e i f e r, 
Machunze, Dr. Reisetbauer, Doktor 
M i g s c h, Dipl.-Ing. S t r 0 b 1, H 0 r n' und 
Dr. Pi t t e r man n das Wort ergriffen, auf 
Grund verschiedener Anträge folgende Abände
rungen vorgenommen beziehungsweise folgende 
Feststellungen getroffen. 

Zu § 2: 

Im Abs. 3 treten an die Stelle der Worte "bei 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes" die Worte 
"am 27. Juli 1955". Hiefür ist die Erwägung 
maßgebend, daß der Gesetzentwurf grundsätzlich 
auf den Tag des Inkrafttretens des Staatsvertra
ges, nicht aber auf das in der Zukunft liegende 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes abgestellt ist. 

Zu einer besonderen Behandlung der 'Personen
gesellschaften im § 2 des Gesetzentwurfes be
stand zunächst kein Anlaß, zumal öie Frage, in
wieweit ihr Vermögen als ehemals deutsches 
Vermögen auf Grund des Staatsvertrages auf die 
Republik Osterreich übergegangen ist, nach der 
Staatsangehörigkeit der Gesellschafter ent
sprechend den Regeln der Abs. 1 bis 3 zu ent
scheiden ist. 

Zu § 13: 

Im Abs. 1 haben die Worte "nach dem Ver
waltergesetz" deshalb zu entfallen, weil auch 
Verwalterbestellungen nach § 27 des Gesetz
entwurfes in dem FeststeUungsverfahren gemäß 
§ 13 mittelbar überprüfbar sein sollen. 

Zu § 20: 

Nach Ansicht des Ausschusses ist für die Auf
lösung der im § 20 behandelten Dienstverhält
nisse die primäre und ausschließliche Zuständig
keit der Arbeitsgerichte gegeben, sodaß Form
erfordernisse, die nach sonstigen Vorschriften 
die Einschaltung anderer Behörden erforderlich 
machen' würden, nicht Platz zu greifen haben. 

Zu § 21 (§ 20 a der Regierungsvorlage): 

Die Bestimmung des § 20 a der Regierungs
vorlage bezweckt den Schutz der Mieter von 
Wohnungen in Gebäuden, beziehungsweise der 
Pächter von land- und forstwirtschaftlich ge
nutzten Liegenschaften, die von einer der Vier 
Mächte nach dem 27. Juli 1955 im Zusammen
hang mit delI). Inkrafttreten des Staatsvertrages 
übergeben wurden. Da der § 20 a in der Fassung 
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der Regierungsvorlage zu Unklarheiten Anlaß 
gibt, hat der Ausschuß die im folgenden Text 
enthaltene Fassung des § 21 beschlossen. 

Abs. 1 nimmt die Mietverträge über W ohn
räume von der allgemeinen Regelung des § 20 
aus, jedoch nur soweit sie im Zeitpunkt des In
krafttretens dieses Bundesgesetzes tatsächlich für 
Wohnzwecke verwendet wurden; daraus ergibt 
sich, daß solche Verträge nur nach den allge
meinen mietrechtlichen Vorschriften aufgelöst 
werden können. Darüber hinaus gewährt Abs. 3 
diesen Mietern einen zusätzlichen Schutz insofern, 
als eine Anfechtung der von ihnen mit den Or
ganen oder Beauftragten einer Besatzungsmacht 
abgeschlossenen Mietverträge wegen einer diesen 
Personen mange1nden Vertretungs befugnis a us
geschlossen wird. 

Abs. 2 schafft auch für die Pächter von land
und forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften 
einen mit 31. Dezember 1957 befristeten Rechts
titel dadurch, daß die Anfechtungsmöglichkeit 
wegen mangelnder Legitimation der Organe oder 
Beauftragten einer Besatzungsmacht, die die 
Pachtverträge abgesChlossen haben, ausgeschlos-
sen wird., \ 

Der Ausschluß der ,Anfechtungsmöglichkeit 
wegen mangelnder Legitimation der Organe oder 
Beauftragten einer Besatzungsmacht schien dem 
Ausschuß sowoh'l für Mietverträge über W ohn
räume als auch für Pachtverträge über land- und 
forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaften erfor
derlich, weil in einer Reihe von Fällen Personen 
W ohn- oder Nutzungsrechte eingeräumt worden 
sind, obwohl der Besatzungsmacht nach öster
reichischen Rechtsvorschriften die Befugnis zum 
Abschluß solcher Verträge nicht zustand. Die 
von d'er Regierungsvorlage vorgeschlagene und 
vom Finanz- und Budgetausschuß abgeänderte 
Bestimmung versucht, einen Ausgleich zwischen 
den Interessen der von der Besatzungsmacht ein
gewiesenen Mieter und Pächter und den Inter
essen der Gebäude- und Liegenschaftseigentümer 
zu treffen. Es ist sachlich gerechtfertigt, hiebei 
keinen Unterschied zu machen, ob die Gebäude 
und Liegenschaften im Eigentum des der Re
publik österreich gehörenden Sondervermögens 
(§ 7) oder, einer dritten Person stehen, deren 
Vermögen nach dem 27. Juli 1955 durch eine 
der Vier Mächte im Zusammenhang mit dem 
Staatsvertrag übergeben worden ist. 

Dr. Hofeneder 
Berichterstatter 

Zu § 23 (§ 22 der Regierungsvorlage): 

An der Fassung des § 22 der Regierungsvor7 
lage hat der Ausschuß folgende Änderungen 
vorgenommen: 

Dem Abs. 7 wurde ein neuer Abs. 8 angefügt, 
der es ermöglichen soll, Beiträge zur gesetz
lichen Krankenversicherung, die sich auf den 
Zeitraum der Fremdverwaltung beziehen, ein
zutreiben. Da die wirtschaftliche Lage der fremd
verwalteten Betriebe nicht allgemein übersehbar 
ist, wurde ausdrücklich bestimmt;-' daß eine Ein
treibung von Beiträgen aus der Zeit der Fremd
verwaltung nur mit Zustimmung des Bundes
ministeriums für Finanzen zulässig sein soll. 
Im Zusammenhang damit wurden im bisherigen 
Abs. 7 (ebenso wie im § 26 Abs. 1 der Regie
rungsvorlage) die Worte "bis 14. August 1945~c 
gestrichen. 

Zu §' 24 (§ 23 der Regierungsvorlage~: 

Die Ergänzung des Abs. 7 bezweckt eine Klar
stellung in der Richtung, daß die handelsrecht
lichen Vorschriften dieses Absatzes für die Be
steuerung nicht maßgebend sind. 

Zu § 34 (§ 33 der Regierungsvorlage): 

Schon die Regierungsvorlage bezeichnet die 
bisherige Bestimmung des § 33 als Abs. 1. Durch 
ein Versehen, war jedoch der Abs. 2 bei der 
Vervielfältigung ausgelassen worden. Es wurde 
daher der ausgelassene Abs. 2 vom Ausschuß 
eingefügt. 

Zu § 47 (§ 46 der Regierungsvorlage): 

Der vom Ausschuß neu eingefügte Abs. 4 be
zweckt eine KlarsteIlung in der Richtung, in
wieweit § 47 auf öffentlich verwaltete Vermö
genswerte, die auf Grund des Staatsvertrages in 
das Eigentum der Republik österreich über
gegangen sind~ sinngemäß anzuwenden ist. 

Auf Grund seiner Vorberatung stellt der 
Finanz- und Budgetausschuß hiemit den A n
tr a g, der Nationalrat wolle dem an ge
s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 17. Juli 1956. 

Prinke 
Obmannstellvertreter 

. / 
I ' 
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Bundesgesetz vom 1956, 
betreffend die Durchführung einzelner Be
stimmungen des IV. Teiles des Staatsver
trages (1. Staatsvertragsdurchführungsgesetz ). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1. (1) Gegenstand dieses Bundesgesetzes bil
den die auf Grund des Staatsvertrages, betreffend 
die Wiederherstellung eines unabhängigen und 
demokratischen Osterreich, vom 15. Mai 1955, 
BGBl. Nr. 152/1955 (Staatsvertrag), zufolge der 
übertragung durch die Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken, das Vereinigte Königreieh von 
Großbri tannien und Nordirland, die Vereinigten 
Staaten von Amerika und die Republik Frank
reich (Vier Mächte) in das Eigentum der Repu
blik österreich übergegangenen sowie die sonsti
gen durch eine der Vier Mächte im Zusammen
hang mit dem Staatsvertrag überge!benen Ver
mögenschaften, Rechte und Interessen (Vermö
genswerte). 

(2) Als beansprucht oder innegehabt im Sinne 
des Artikel 22 Staatsvertrag gelten Vermögens
werte, welche am 8. Mai 1945 einer deutschen 
physischen oder juristischen Person (§ 2) oder 
dem Deutschen Reich oder einer seiner Einrich
tungen (§ 3) gehört haben. 

(3) Vermögenswerte einer juristischen Person 
mit dem Sitz im Inlande, welche von einer Be
satzungsmacht innegehabt oder beansprucht wur
den, weil Anteilsrechte an der juristismen Person 
am 8. Mai 1945 einer deutschen juristischen oder 
physischen Person gehört haben, gelten nicht als 
in das Eigentum der Republik Osterreich über
gegangen; als übergegangen gelten jedöch die An
teilsrechte an juristismen Personen mit dem Sitze 
im Inland, welche am 8; Mai 1945 einer deutschen 
physischen oder juristischen Person (§ 2) oder 
dem Deutschen Reich oder einer seiner Einridt~ 
tungen (§ 3) gehört haben. 

D e u t s c h e p h y s i s c heu n d j u r ist i
sche Personen. 

§ 2. (1) Eine deutsme' physische Person im Sinne 
dieses Bundesgesetzes ist. eine Person, die am 
8. Mai 1945 die deutsche Staatsangehörigkeit be-

sessen und' diese nicht infolge einer vom Deut
schen Reich zwischen 1938 und 1945 angeord
neten Sammeleinbürgerung oder im Zuge einer 
Umsiedlungs aktion erworben hat. 

(2) Besaß eine Person am 8. Mai 1945 zwei oder 
mehrere Staatsangehörigkeiten, von denen eine 
die österreichische und eine die deutsche war, so 
gilt die Person nicht als deutsch im Sinne dieses 
Bundesgesetzes. 

(3) Besaß eine Person nichtösterreichischer 
Staatsangehörigkeit am 8. Mai 1945 zwei oder 
mehrere Staatsangehörigkeiten, von denen eine 
die deutsche war, so gilt die Person als deutsch 
im Sinne dieses Bundesgesetzes, wenn sie am 
27. Juli 1955 .einen Wohnsitz im Gebiete des 
Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. De
zember 1937 hatte. 

(4) Eine deuts·ehe juristische Person im Sinne 
dieses Bundesgesetzes ist eine juristlsme Person, 
die am 8. Mai 1945 ihren Sitz im Gebiete des 
Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. De
zember 1937 gehabt hat. Das Deutsche Reich 
und seine Einrichtungen gelten nicht als deutsche 
juristische Personen im Sinne' dieses Bundes
gesetzes. 

Einrichtungen des Deutschen 
Re ich e s. 

§ 3. (1) Einrichtungen des Deutschen Reiches im 
Sinne dieses Bundesge~etzes sind die Reichsauto
bahnen, die Organisation Todt, der Reich~nähr
stand, der Reimsarb~itsdienst und die Volks
deutsche Mittelstelle. 

(2) Die Vermögens werte der Einrichtungen des 
Deutschen Reiches gelt~n bei Anwendung dieses 
Bundesgesetzes als Vermögenswerte des Deut
schen Reiches. 

Haftung für Verbindlichkeiten. 

§ 4. Der Eigentumsübergang auf Grund des 
Staatsvertrages begründet eine Haftung der Re
publik Osterreich für die Verbindlichkeiten des 
Deutschen Reiches, seiner Einrichtungen, deut
scher juristischer oder physischer Personen oder 
sonstiger Voreigentümer nur nam Maßgabe die
ses Bundesgesetzes. 
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§ 5., (1) Für Verbindlichkeiten, die zwischen gehört (Sondervermögen). Das gesamte au~ dem 
dem 8. Mai 1945 und dem Inkrafttreten dieses ehemaligen Eigentum einer deutschen physIschen 
Bundesgesetzes durch Bundesdienststellen oder oder juristischen Person in das Eigentum der Re
durch öffentliche Verwalter im Rahmen ihrer Be- publik Österreich übergegangene Vermögen ist als 
fugnisse für die auf Grund des Staatsvertrages ein Sondervermögen anzusehen. , 
in das Eigentum der Republik .österreich über- (2) Bis zum 31. Dezember 1956 können An-
gegangenen Vermögenswer:te des Deutschen Rei- sprüche aus, Verbindlichkeiten gemäß ~bs: l' 
ches oder seiner Einrichtungen eingegangen wor-- gegen die Republik österreich weder bel emer 
den sind, haftet die Republik österreich jeweils inländischen Behörde geltend gemacht noch im 
mit dem übergegangenen Vermögenswert (§ 1), Inland vollstreckt werden; die Zeit vom Inkraft
zu dem die Verbindlichkeit gehört. treten dieses Bundesgesetzes bis zum 31. Dezem-

(2) Die Regelung des Abs. 1 gilt auch .,für Ver- ber195.6 wir~ in ~ie Verjährungs- ;oder A,:,
bindlichkeiten, ,die in Ansehung der in Abs. 1 schlußfnsten mcht emgerechnet. So:ve1~ aber ~ur 
genannten Vermögenswerte zwischen dem In- die in das Eigentum .. der Repub~lk .:öster~e1ch 
krafttreten dieses Bundesgesetzes und dem 31. De- übergegangenen Ve~mog.ensw~rte em offentl~cher 
zember 1956 eingegangen werden. Verwalter bestellt 1st, .. l~t d1e Geltendmachung 

(3) Den Verbin:dlichkeiten gemäß Abs. 1 sind und Vollstreckung zulaSSlg. 
jene Verbindlichkeiten gleichzuhalten, die durch § 8. Der Eigentumsü'bergang von Vermögens
rechtskräftige Erkenntnisse der Rückstellungs- werten auf Grund des Staatsvertrages begründet 
kommissionen dem Deutschen Reich oder seinen kein Erl6schen der Rechte und Verbindlichkeiten 
Einrichtungen wegen Untunl~chkeit der Rückstel- durch Vereinigung (§ 1445 ABGB.). 
lung infolge wirtschaftlicher Umgestaltung des 
entzogenen Vermögens auferlegt wurden (§ 23 
Abs. '3 des Dritten Rückstellungsgesetzes), ferner 
Verbindlichkeiten des Deutschen Reiches oder 
seiner Einrichtungen auf Grund von Rückstel
lungs- oder Rückgabevergleichen, die im Wege 
oder von einer zustä1).digen österreichischen 
Dienststelle als Maßnahme, betreffend. das ehe
malige Deutsche Eigentum, genehmigt wurden. 

(4) Dingliche Rechte Dritter, die an Liegen
schaften oder bücherlichen Rechten des Deutschen 
Reiches oder seiner Einrichtungen am Tage des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bestehen, 
bleiben aufrecht. 

§ 6. (1) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
können Ansprüche, die zwischen dem 13. März 
1938 und dem 27. Juli 1955 entstanden sind, 
gegen das Deutsche Reich, oder seine Einrich
tungen weder bei einer inländischen Behörde gel
tend gemacht noch im Inland vollstreckt werden; 
anhängige streitige Verfahren ruhen und 'dürfen 
nicht mehr fortgesetzt werden, andere 'Verfah
ren sind einzustellen. Die Verfahrenskosten wer
den gegeneinander aufgehoben. 

(2) Für das Deutsche Reich oder seine Einrich
tungen bestellte Kuratoren sind nach dem In
krafttreten dieses Bundesgesetzes unverzüglich zu 
entheben. Für Kuratorskosten, die vom Deut
schen Reich oder seinen Einrichtungen zu tragen 
wären, haftet die Republik österreich in sinn
gemäßer Anwendung des § 5 Abs. 1. 

§ 7. (1) Für Verbindlichkeiten, die zu den auf 
Grund des Staatsvertrages in das Eigentum der 
Republik österreich übergegangenen Vermögens
werten gehören und nicht Verbindlichkeiten des 
Deutschen Reiches oder seiner Einrichtungen sind, 
haftet die Republik österreich mit dem Ver
mögenswert (§ 1), zu dem die Verbindlichkeit 

§ 9. über Vermögenswerte, die auf Gru~d des 
Staatsvertrages in das Eigentum der Republik 
österreich übergegangen und als Sondervermögen 
anzusehen sind, ist bei überschuldung oder Zah
lungsunfähigkeit ein abgesondertes Konkursver
fahren zulässig. 

Ver wal tun g des ehe mal i gen Ei ge n
tums des Deutschen Reiches und 

seiner Einrichtungen. 

§ 10. (1) Zur Verwaltung der in das Eigentum 
der Republik Österreich übergegangenen ehemali
gen Vermögenswerte des Deutschen Reiches oder 
seiner Einrichtungen sind die mit dem entspre
chenden Aufgabenkreis betrauten Bundesdienst
stellen und - soweit der Landeshauptmann ge
mäß Art. 104 B.-VG. in der Fassung von 1929 
rriit einem solchen Aufgabenkreis betraut ist -
dieser zuständig; Soweit besondere' öffentliche 
Verwaltungseinrichtungen des Bundes nicht be
stehen, ist das Bundesministerium für Finanzen 
zuständig. 

(2) Die Republik Österreich kann innerhalb 
eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes dur,ch schriftliche Erklärung der nach 
Albs. 1, zur Verwaltung der in das Eigentum 
der Republik österreich übergegangenen Vermö-' 
gehswerte zuständigen Dienststelle in Verträge 
des T)eutschen Reiches oder seiner Einrichtungen 
eintreten, die bis zum 27. Juli 1955 nicht oder 
nicht ganz erfüllt worden sind oder deren Dauer 
noch nicht abgelaufen ist. 

§ 11. (1) Bei Liegen&chaften, als deren grund
bücherlicher Eigentümer das Deutsche Reich oder 
eine seiner Einrichtungen eingetragen sind, hat 
das Grundbuchsgericht auf Grund eines unter 
Berufung auf den Staatsvertrag gestellten An
trages der Finanzprokuratur das Eigentumsrecht 
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der Republik Osterreich einzuverleiben. Dies gilt 
sinngemäß für jede übertragung anderer zugun
sten des Deutschen Reiches oder seiner Einrich
tungen eingetragener bücherlicher Rechte auf die 
Republik Osterreich. Der Antrag der Finanzpro
kurawr gilt als Urkunde im Sinne des §33 All
gemeines Grundbuchsgesetz 1955. 

(2) Der Republik österreich ist zu Handen 
der Finanzprokuratur zuzustellen; gleichzeitig ist 
die nach § 10 Abs. 1 zuständige Dienststelle durch 
Ülbermittlung einer Beschlußausfertigung zu ver
ständigen. An das Deutsche Reich, seine Einrich
tungen oder an eine der Vier Mächte ist nicht 
zuzustellen. 

übereignung 
reichischer 

a n Per s 0 n e n ö s t e r
StaatsbürgerschafL 

§ 12. (1) Aus dem ehemaligen Eigentum einer 
deutschen physischen Person in das Eigentum der 
Republik Österreich übergegangene Vermögens
werte gelten als am Tage des Inkrafttretens des 
Staatsvertrages dieser physischen Person über
eignet, wenn sie spätestens am 27. Juli 1955 die 
österreich ische Staatsbürgerschaft erworben hat. 

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für den Erbfall nach 
einer vor dem' 27. Juli 1955 verstorbenen deut
schen Person, wenn der Erbe spätestens an 
diesem Stichtag die österreichische Staatsbürger
schaft erworben hat. Diese Bestimmung ist auf 
den Vermächtnisnehmer sinngemäß anzuwenden. 

(3) Die Haftung für Verbindlichkeiten, die zu 
einem ,gemäß Abs. 1 oder 2 übereigneten Ver
mögenswert gehören, trifft ausschließlich die Per
son, der diese Vermögenswerte übereignet sind. 

(4) Die Republik österreich haftet nicht für 
Verluste und Schäden an Yermögenswerten, die 
gemäß Abs. 1 oder 2 übereignet sind. 

Fes t s tell u n g s b e s c h il u ß. 

§ 13. (l)W er behauptet, Eigentümer von Ver
mögenswerten zu sein, kanJ;1, wenn diese Ver
mögenswert'e unter, öffen tlicher Verwaltung oder 
Aufsicht stehen, die Feststellung beantragen, daß 
sie nicht auf Grund des Staatsvertrages in das 
Eigentum der Republik Osterreich übergegangen 
sind oder daß sie gemäß § 12 übereignet sind. 

(2) Wer behauptet, Eigentümer von Anteils
rechten einer juristischen Person zu sein, kann 
hinsichtlich dieser Anteilsrechte eine Feststellung 
gemäß Abs. '1 auch dann beantragen, wenn die 
betreffende juristische Person oder dieser juristi
s·chen Person . gehörige Vermögenswerte unter 
öffentlicher Verwaltung oder Aufsicht stehen. 

(3) Einem Feststellungsantrag gemäß Abs. 1 
oder 2 ist vom Gericht nur stattzugeben, wenn 
der Antragsteller hinsichtlich der im Feststel-

5 

lungsantrag bezeichneten Vermögenswerte nach
weist, 

i daß der am 8. Mai 1945 als Eigentümer Be
rechtigte weder das Deutsche Reich noch eine 
seiner Einrichtungen noch eine deutsche physi
sche oder juristische Person gewesen ist oder 

2. daß eine übereignung gemäß § 12 vorliegt. 

§ 14. (1) Zur Entscheidung über einen Antrag 
gemäß § 13 ist das Landes- oder Kreisgericht zu
ständig, in dessen Sprengel der Antragsteller im 
Zeitpunkt der Einbringung' des Antrages seinen 
Wohnsitz oder Sitz im Inland hat, in Ermange
lung eines solchen das Landesgericht für' Zivil
rechtssachen Wien. 

(2) Der .Antrag ist in zweifacher Ausfertigung 
einzubringen. Der Antragsteller hat in dem An
trag anzugeben, auf welchen der im § 13 Nbs. 3 
angeführten Gründe er sein Begehren. stützt; er 
hat die Beweismittel hiefür zu bezeichnen und, 
soweit es sich um Urkunden handelt, in zwei
facher Abschrift vorzulegen. 

(3) Der Gerichtshof hat die zweite Ausferti
gung des 'Antrages und je eine Abschrift der vor
gelegten Urkunden der Finanzprokuratur mit 
dem Auftrag zuzustellen, binnen einer vom Ge
richt mit vier Wochen zu bestimmenden Frist zu 
dem tatsächlichen und rechtlichen Vorbringen des 
Antragstellers Stellung zu nehmen. Die Republik 
Osterreich hat im Verfahren die Stellung einer 
Partei. 

(4) Für das Verfahren gelten die Vorschriften 
des Verfahrens außer Streitsachen mit folgenden 
Besonderheiten: ' 

1. Die Verhandlung und Entscheidung in erster 
Instanz obliegt dem Einzelrichter. 

2. Die Verhandlung ist öffentlich. 

3. Die Verweisung auf den Rechtsweg ist nicht 
zulässi~. 

Anpassung der öffentlichen Ve.r
waltungen und Aufsichten. 

§ 15. Sobald eiJ;1 Beschluß, mit dem einem Fest
stellungsantrag nach § 13 stattgegebel\ wurde, 
rechtskräftig geworden ist, 'hat das Gericht eine 
mit der Rechtskraftbestätigung versehene Ausfer
tigung der Behörde zu übersenden, die die öffent
liche Verwaltung oder Aufsicht für die durch den 
Beschluß betroffenen Vermögenswerte bestellt 
hat. Die Behörde hat nach Einlangen der Be
schlußausfertigung ohne Anhörung der Be
rufsvertr:etungen die öffentliche Verwaltung 
oder Aufsicht aufzuheben oder einzuschränken, 
falls dies erforderlich ist, um den' der gericht
lichen Entscheidung entsprechenden Rechts
zustand herzustellen. 

§ 16. Bezieht sich eine öffentliche Verwaltung 
oder Aufsicht auf Vermögenswerte, die jeman-
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dem auf Grund' eines rechtskräftigen Erkennt
nisses nach einern der Rückstellungs- oder Rück
gabegesetze herauszugeben sind und stehen der 
Exekution dies.es Erkenntnisses die Bestimmun
gen des Staatsvertrages nicht entgegen (§ 36) 
oder sind jemandem Vermögenswerte auf Grund 
eines Rückstellungs- oder Rückgabevergleiches, 
der im Wege oder von einer zuständigen öster
reichischen Dienststelle als Maßnahme, betref
fend das ehemalige Deutsche Eigentum, geneh
migt wurde, herauszugeben, so ist die öffentliche 
Verwaltung oder Aufsicht auf Antrag des Be
redltigten ohne Anhörung der Berufsvertretun
gen aufzuheben oder einzuschränken, falls dies 
erforderlich ist, um den dem Erkenntnis oder 
dem Vergleich entsprechenden Rechtszustand 
herzustellen. . 

Beteiligungen an deutschen 
juristischen Personen. 

§ 17. War eine nichtdeutsche physische oder 
juristische Person - bei Berücksichtigung der 
Nichtigkeit einer allfälligen Entziehung - am 
8. Mai 1945 und am 27. Juli 1955 mittelbar 
oder unmittelbar an einer deutschen juristischen 
Person (§ 2 Abs. 4) beteiligt, ohne daß sich diese 
Beteiligung auf eine in Osterreich nicht wirk
same Maßnahme gründet, und' sind die Ver
mögenswerte der deutschen juristischen Person 
in das Eigentum der Republik Osterreich über
gegangen, so kann die Bundesregierung die zur 
Berücksichtigung dieser Beteiligung wirtschaftlich 
angemessenen Maßnahmen treffen. 

H. Sonderbestimmungen für die von einer der 
Vier Mächte verwalteten Vermögenswerte. 

§ 18. (1) Für solche den Gegenstand dieses Bun
desgesetzes bildende Unternehmen, Betriebe und 
sonstige Vermögenswerte, die von einer der Vier 
Mächte mittelbar oder unmittelbar verwaltet und 
erst nachdem 27. Juli 1955 übergeben wurden, 
gelten neben den sonstigen auf sie anwendbaren 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die Sonder
bestimmungen dieses Abschnittes. 

(2) Vermögenswerte, die am 27. Juli 1955 aus
schließlich zur Unterbringung oder unmittel
baren Versorgung von Truppen in Osterreichzu 
Manöverzwecken oder sonstigen militärischen 
Zwecken in Osterreich beschlagnahmt waren, gel
ten nicht als Vermögenswerte im Sinne des 
Abs. 1. 

G I ä u b i ger auf ruf. 

§ 19. (1) ·Für die im § 18 genannten Unter
nehmen und Betriebe kann, solange sie abge
,sondert verwaltet werden, vom Eigentümer oder 
im Falle einer öffentlichen Verwaltung vom 
öffentlichen Verwalter mit Genehmigung des 
Bundesministeriums für Finanzen bis 30. Sep-

tember 1956 ein Gläubigeraufruf im "Amts'blatt 
zur Wiener Zeitung" verlautbart werden. Das' 
Ende der Anmeldungsfrist, die Folgen der nicht 
rechtzeitigen Anmeldung sowie die Stelle, bei 
der die Ansprüche anzumelden sind, sind in der 
Verlautbarung anzuführen. 

(2) Die Ansprüche sind bis längstens 31. De
zember 1956 bei der im Aufruf genannten Stelle 
anzumelden. Nicht rechtzeitig angemeldete An
sprüche erlöschen, soweit sie nicht grundbücher
lich sichergestellt sind. 

(3) Vom Tage der Verlautbarung des Gläu
bigeraufrufes an können Ansprüche aus Dienst~ 
verhältnissen, die sich auf die Zeit vor der über
gabe des Unternehmens oder des Betriebes be
ziehen, sonstige Ansprüche, sofern sie vor der 
übergabe des Unternehmens oder des Betriebes 
entstanden sind, bis zum 30. Juni 1957 weder bei 
einer inländischen Behörde geltend gemacht noch 
im Inlande vollstreckt werden; diese Zeiten wer
den in eine Verjährungs- oder Ausschlußfrist 
nicht eingerechnet. Je nach der Art des Anspru
ches sind bis zu den im vorangehenden Satz 
genannten Zeitpunkten anhängige streitige Ver
fahren auf Antrag einer Partei zu unterbrechen, 
anhängige Z wangsvollstreckungenaufzus·chie ben. 
Die Zeit, für welche die Exekution aufgeschoben 
wurde, wird in die Fristen der §§ 216 und 256 
der EO. nicht eingerechnet. 

(4) Die Zulässigkeit von Feststellungsklagen 
wird durch Abs. 3 nicht ausgeschlossen. 

Schuldverhältnisse auf dauernde 
Leistungen. 

§ 20. (1) Schuldverhältnisse auf dauernde Lei
stungen, wie insbesondere Bestand-, Dienst- so
wie Bezugs- und Lieferungsverträge, die in der 
Zeit der Verwaltung durch eine der Vier Mächte 
für die im § 18 genannten Unternehmen, Be
triebe oder sonstigen Vermögenswerte eingegan
gen, abgeändert oder verlängert wurden, können 
unbeschadet sonstiger Auflösungsgründe ohne 
Rücksicht auf entgegenstehende vertragliche oder 
gesetzliche Bestimmungen oder Bestimmungen 
einer Arbeitsordnung, jedoch unter Einhaltung 
der gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Kün
digungsfristen und -termine durch Kündigung 
aufgelöst werden, wenn die Aufrechterhaltung 
des Vertrages unter den geänderten Verhält
nissen für das Unternehmen oder den Betrieb 
und bei sonstigen Vermögen~werten für den Be
standgeber nicht zumutbar ist oder wenn der 
Vertrag nach dem 1. Jänner 1955 eingegangen 
oder abgeändert oder nach diesem Zeitpunkt 
schriftlich festgehalten wurde. Besteht keine 
gesetzliche Kündigungsfrist, so ist eine Frist von 
wenigstens sechs Wochen einzuhalten. 

(2) Eine Kündigung im Sinne des Abs. 1 kann 
nur innerhalb von' drei Monaten nach Inkraft-

51 der Beilagen VIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)6 von 14

www.parlament.gv.at



treten dieses Bundesgesetzes, ausgesprochen 
werden. 

(3) Bei Dienstverhältnissen kann die Rechts
unwirksamkeit einer Kündigung gemäß Abs. 1 
nach Ablauf von drei Monaten, gerechnet .von 
dem Zeitpunkt, in dem sie dem Dienstnehmer 
zugegangen ist, weder durch Klage noch durch 
Einrede geltend gemacht werden. Diese Frist 
endet jedoch keinesfalls vor Ablauf der Kündi
gungsfrist. 

(4) Abs. 1 gilt sinngemäß, wenn die Kündigung 
oder Auflösung eines Schuldverhältnisses auf 
dauernde Leistungen zwischen dem 27. Juli 1955 
und dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
ausgesprochen wurde. Eine in diesem Zeitraum 
dem Vertragspartner gegenüber abgegebene Er
klärung über die Unwirksamkeit des Vertrages 
gilt als Erklärung der Auflösung. In diesen Fäl
len beginnt die im Abs. 3 genannte Frist mit 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes zu 
laufen. 

(5) Arbeitsordnungen, die für die im § 18 ge
nannten Unternehmungen oder Betriebe in der 
Zeit vom 1. Jä·nner 1955 bis zu ihrer übergabe 
an die Republik österreich erlassen wurden, gel
ten mit dem Tag der' übergabe des Betriebes an 
die Republik Österreich als erloschen. Das 
gleich~ gilt für Abänderungen und Ergänzungen, 
die in dem genannten Zeitraum vorgenommen 
wurden. Die durch erloschene Arbeitsordnungen 
oder durch erloschene Abänderungen oder Er
gänzungen außer Kraft gesetzten Bestimmungen 
vorher bestandener Arbeitsordnungen treten 
WIeder in Wirksamkeit. Auf Grund einer er
loschenen Arbeitsordnung vom Dienstgeber er
brachte Leistungen können nicht zurückgefordert 

,werden. ' 

(6) Die in den vorstehenden Absätzen für Ar
beitsordnungengetroffenen Bestimmungen sind 
auch auf Dienst- und Betriebsordnungen anzu
wenden. 

'(7) Ansprüche auf Förderabgaben von Bitumen 
(Bruttoprozente) können nur auf Grund einer 
besonderen bundesgesetzlichen Regelung geltend 
gemacht werden. 

Mi e t- und p ach t r e c h tl ich e' S 0 n de r
vor s ehr i f t e n. 

§ 21. (1) Die Bestimmungen des § 20 Abs. 1, 
2 und 4 sind auf Mietverträge über Wohnräume, 
die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun
desgesetzes für Wohnzwecke verwendet wurden, 
nicht anzuwenden. 

(2) Pachtverträge 'über land- und forstwirt
schaftlich genutzte Liegenschaften, die zwischen 
der Inanspruchnahme der Liegenschaft durch eine 
der Vier Mächte' und der übergabe an die Re
publik Österreich abgeschlossen worden sind, 
enden am 31. Dezember 1957, es sei denn, daß 
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sich aus dem Inhalt des Vertrages ein früherer 
Auflösungszeitpunkt ergibt. Eine Abänderung, 
Verlängerung oder Wiederinkraftsetzung der
artiger Verträge durch das Pacht amt ist un
zulässig. 

(3) Für die Frage de~ Rechtswirksamkeit der 
in Abs. 1 und 2 genannten Bestandvert~äge 
macht es keinen Unterschied, ob die Verträge 
durch Organe oder Beauftragte 'einer der Vier 
Mächte oder durch einen nach dem Privatrecht 
Verfügungsberechtigten emgegangen worden 
sind. 

§ 22. (1) Für Verbindlichkeiten der im § 18 
genannten' Unternehmen, Betriebe oder sonstigen 
Vermögenswerte, die während der Verwaltung 
durch eine der Vier Mächte entstanden, haftet 
der Eigentümer nur mit den übergebenen Ver
mögenswerten (§ 1). 

(2) Die Forderungen der Sowjetischen Bank in 
Österreich und der Zentralverwaltung des So
wjetischen Eigentums in Osterreich gegen die im 
§ 18 genannten Unternehmen, Betriebe und 
sonstigen Vermögenswerte, die von der Republik 
Österreich anläßlich der übergabe abgelöst· und 
treuhändig an die Österreichische Kontrollbank 
Aktiengesellschaft abgetreten worden sind, sind 
vom Eigentümer unter Haftungsbeschränkung 
des Abs. 1 zu befriedigen. Der Eigentümer kann 
Einwendungen aus dem Rechtsvethältnis zur 
Sowjetischen Bank in Österreich oder zur 
Zentralverwaltung des Sowjetischen Eigentums 
in Osterreich nicht erheben. 

(3) Die 'Bestimmungen der §§ 8 und 9f1nden 
auf die im § 18 genannten Unternehmen, 
Betriebe und sonstigen Vermögenswerte sinn':' 
gemäß Anwendung. 

A b gab e n-, s 0 z i a I ver sie her u n g s
und h a n deI s r e eh tl ich e B e s t i m

m u n gen. 

§ 23. (1) Steuern vom Umsatz, welche die im. 
§ 18 genannten Unternehmen, Betriebe und 
sonstigen. Vermögenswerte betreffen, sind weder 
festzusetzen noch einzufordern, soweit im Falle 
der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten, 
die Entgelte vor dem 14. August 1955 verein
nahmtoder im Fall der Besteuerung nach ver
eiribarten Entgelten die steuer baren Vorgänge 
vor dem 14. August 1955 be'?firkt wurden. 
Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen, 
welche die im § 18 genannten Unternehmen, 
Betriebe und sonstigeri Vermögenswerte be
treffen, sind weder festzusetzen noch einzu
fordern, soweit sie auf die Zeit vor dem' 
14. August 1955 entfallen. Eine Heranziehung 
dieser Vermögenswerte und ihrer Erwerber zur 
Haftung für im Abzugsweg einzuhebende Ab
gaben, die vor dem 14. August 1955 einzube
halten waren, hat zu unterbleiben. 
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(2) Stempe1- und Rechtsgebühren sowie Ver
kehrsteuern, zu deren Entrichtung die im § 18 
genannten Unternehmen, Betriebe und sonstigen 
Vermögenswerte allein oder als Gesamtschuldner 
verpflichtet sind, sind weder festzusetzen noch 
einzufordern, wenn der Tatbestand, an den die 
Abgabengesetze die Abgabe knüpfen, vor dem 
14. August 1955 verwirklicht wurde. 

(3) Verbrauchsteuern und Monopolabgaben 
sind weder festzusetzen noch einzufordern, so
weit die Verpflichtung zur Entrichtung der Ab
gabe die im § 18 _ genannten Unternehmen oder 
Betriebe trifft und die Abgabenschuld vor dem 
14. August 1955 entstanden ist. 

(4) Zölle und sonstige Eingangsabgaben für 
Waren (bewegliche körperliche Sachen aller Art), 
die sich vor dem 14. August 1955 ständig oder 
vorübergehend in den im § 18 genannten Unter
nehmen oder Betrieben befunden haben, sind 
weder festzusetz-en noch einzufordern, soweit die 
im § 18 genannten Unternehmen oder Betrieb~ 
als Zollschuldner in Betracht kommen. Für 
Waren, die sich am 13. August 1955 in solchen 
Unternehmen und Betrieben befunden haben 
und nachher veräußert wurden, sind Zölle und 
sonstige Eingangsabgaben auch für den Erwerber 
weder festzusetzen noch von ihm einzufordern. 

(5) Alle übrigen Bundesabgaben und bundes
gesetzlich geregelten' Beiträge an öffentliche 
Fonds und. an Körperschaften des öffentlichen 
Rechtes sind weder festzusetzen noch einzu
fordern, soweit sie sich auf Tatbestände oder 
Vorgänge in der Zeit vor dem 14. August 1955 
beziehen und die Verpflichtung zur Entrichtung 
die im § 18 genannten Unternehmen, Betriebe 
und sonstigen Vermögenswerte trifft. 

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 gelten 
auch für Nebenansprüche (§ 2 des Abgabenein
hebungsgesetzes 1951, BGBL Nr. 87) der Ab
gaben und Beiträge. 

(7) Beträge, die auf die in den Abs. 1 bis 6 
bezeichneten Abgaben, Beiträge und Nebenan
sprüche entrichtet wurden, können nicht zurück
gefordert werden. 

(s) Beiträge zur gesetzlichen Krankenversiche
rung, soweit sie sich auf den im Abs. 1 genannten 
Zeitraum beziehen, können eingetrieben werdet:t, 
jedoch nur mit Zustimmung des Bundesministe
riums für Finanzen. 

(9) Für vergütungsfähige Vorgänge, die von 
denim § 18 genannten Unternehmen und Be
trieben vor dem 14. August 1955 bewirkt 
wurden, sind Umsatzsteuervergütungen nicht zu 
gewähren. 

§24. (1) Die im § 18 genannten Unternehmen 
und Betriebe haben Eröffnungsbilanzen auf den 
14. August 1955 unter sinngemäßer Anwendung 
der Bewertungsbestimmungen des Schilling
eröffnung~bilimzengesetzes, BGBL Nr. 190/1954, 
aufzustellen. Eine solche Eröffnungsbilanz gilt als 

------------------------------------

Eröffnungsbilanz gemäß § 7 Abs. 3 des Ver
waltergesetzes 1952 in der geltenden Fassung. 

(2) Bei den im § 18 genannten Unternehmen, 
die Bücher nach den Vorschriften des Handels
gesetzbuches führen, sind die steuerpflichtigen 
Gewinne, die auf das nach dem 13. August 1955 
endende Wirtschaftsjahr entfallen, ausgehend 
von den nach Abs. 1 aufzustellenden Bilanzen 
zu ermitteln. Die in diesen Bilanzen zulässiger
weise angesetzten Werte gelten als Anschaffungs
oder Herstellungskosten, im Sinne der steuer
rechtlichen Vorschriften. _ Die Bestimmung des 
§ 40 Schillingeröffnungsbilanzengesetz, BGBL 
Nr. 190/1954, ist nicht anzuwenden. 

(3) Bei Gewinnermittlung gemäß § 4 Abs. 3 
Einkommensteuergesetz 1953 ist Abs. 2 zweiter 
Satz sinngemäß anzuwenden. 

(4) Bei der Veranlagung der Gewerbesteuer für 
das Jahr 1955 sind die im § 18 genannten Unter
nehmen unter Beachtung der Bestimmungen des 
Abs. 2 so zu behandeln, als ob sie am 14. August 
1955 in die Steuerpflicht eingetreten wären. 

(5) Die sich aus der Rückgliederung von im 
§ 18 genannten Betrieben oder Vermögens
werten ergebenden Veränderungen im Vermögen 
(Abs. 1) sind zu den Steuern vom Einkommen 
und Ertrag nicht heranzuziehen. Abs. 2 zweiter 
und dritter Satz ist sinngemäß anzuwenden. 

(6) Die Veränderungen des Vermögens gemäß 
Abs. 5 sind, falls die Schillingeröffnungsbilanz zu 
einem Stichtag vor dem 14. August 1955 aufge- -
stellt worden ist, bei Aktiengesellschaften in die 
gesetzliche Rücklage, bei Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung in die Umstellungs rücklage 
und bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen
schaften in die Kapitalrücklag.e einzustellen. 

(7) Juristische Personen mit dem Sitz im Inland, 
auf die hinsichtlich eines Hauptbetriebes § 18 
anzuwenden ist, können, soweit sie für die Jahre 
1945 bis 1955 noch nicht Jahresabschlüsse aufge
stellt haben, .einen diese Geschäftsjahre umfas
senden Jahresabschluß aufstellen; hiebei ist hin
sichtlich der im § 18 genannten Untern~hmen 
und Betriebe von der gemäß Abs. 1 aufzu
stellenden Eröffnungsbilanz auszugehen. Dies 
gilt sinngemäß für die Aufstellung des Geschäfts
berichtes. Für die B~steuerung dieser juristischen 
Personen sind die Abs. 1 bis 5 maßgebend. 

§ 25. (1) Wegen Abgaben- und Monopolver
gehen, die sich auf die im § 23 Abs. 1 bis 5 
bezeichneten Abgaben und Beiträge beziehen und 
vor dem 14. August 1955 begangen worden sind, 
sind Strafverfahren nicht einzuleiten; anhängige 
Strafverfahren si;"d einzustellen, gleichviel -in 
welchem Stande sie sich befinden. Die wegen 
solcher strafbarer Handlungen rechtskräftig ver
hängten Strafen sind nachgesehen, soweit sie noch 
nicht vollstreckt sind. 

(2) Anhängige Zol1-, Verbrauchsteuer- und 
Monopolstrafverfahren wegen widerrechtlichen 
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Erwerbes oder Vertriebes von Waren (Gegen
ständen) oder Bannwaren, die durch eine der Vier 
Mächte oder deren Angehörige in das Inland 
gebracht wurden, ()der wegen widerrechtlichen 
Erwerbes oder Vertriebes von zoll-, verbrauch
steuer- oder monopolpflichtigen Waren (Gegen
ständen) oder von Bannwaren, die aus den im 
§ 18 genannten Unternehmen und B,etrieben 
stammen, ferner wegen Mitwirkung an diesen 
Straftaten sind einzustellen, wenn die entfal
lenden Abgaben bis 31. Dezember 1956 entrichtet 
werden. Unter der gleichen Voraussetzung sind 
die wegen solcher strafbarer Handlungen rechts
kräftig verhängten Strafen nachgesehen, soweit' 
sie noch nicht vollstreckt sind. 

(3) Wegen der im Abs. 2 angeführten Tat
bestände sind Strafverfahren nicht einzuleiten, 
wenn die Waren (Gegenstände) bis 31. De
zember 1956 zur Nachversteuerung angemeldet 
und, die Abgaben nach ihrer Festsetzung inner
halb der von der Behörde bestimmt;en Frist ent
richtet werden. 

(4) Wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen, 
daß nach diesem Gesetz ein Strafverfahren nicht 
eingeleitet oder ein anhängiges Verfahren einge
stellt wird, darf auf Einziehung oder Verfall im 
selbständigen Verfahren nicht erkannt werden. 
Selbständige Verfahren sind einzustellen, gleich
viel in welChem Stande sie sich befinden. 

(5) Die vorangehenden Absätze sind sinngemäß 
auf Verfahren wegen strafbarer Handlungen an
zuwenden, die na,ch den Bestimmungen ü~er den 
Bannbruch zu ahnden sind, wenn diese Straftaten 
dadurch begangen wurden, daß 

a) War,en (Gegenstände) für im § 18 genannte 
Uriternehmen und Betriebe oder bei diesen 
erworben worden sind oder 

b) unter a) bezeichnete Waren (Gegenstände) 
vertrieben worden sind oder 

c) Waren (Gegenstände), die von einer der 
Vier Mächte oder deren Angehörigen her
rühren, erworben oder vertrieben worden 
sind. 

(6)oEntricht,ete Beträge für Strafen und Kosten, 
die wegen der in den Abs. 1, 2 und 5 bezeich
neten strafbaren Handlungen auferlegt wurden, 
können nicht zurückgefordert werden. 

§ 26. (1) Ober die Einstellung gerichtlicher Ver
fahren, die gemäß § 25 zu erfolgen hat, ent
scheidet das Gericht, bei dem das Verfahren in 
erster Instanz anhängig ist oder war; über die 
Nachsicht von Strafen entscheidet das Gericht, 
das in erster Instanz erkannt hat. Die Gerichte 
entscheiden von Amts wegen. Vor der Ent
scheidung ist der öffentliche Ankläger und das 
zuständige Finanzamt (Zollamt) zu hören. 

(2) Im Verfahren vor den Gerichtshöfen bedarf 
es, keiner Beschlußfassung des Senates, wenn der 
Vorsitzende und der 'Staatsanwalt über die zu 
fällende Entscheidung übereinstimmen. 

9 

(3) Gegen die Entscheidung steht dem Ver
dächtigen (Beschuldigten, Angeklagten, Verur
teilten), dem Verfallsbeteiligten, dem Haftungs
pflichtigen und dem Staatsanwalt die Beschwerde 
offen. Sie ist binnen acht Tagen zu erheben und 
hat aufschiebende Wirkung. 

§ 27. (1) (Verfassungsbestimfllung:) Landes
(Gemeinde)abgaben, mit Ausnahme der Abgaben, 
die ein Entgelt für eine besondere Leistung 
einer Gebietskörperschaft darstellen, und landes
gesetzlich geregelte Beiträge an öffentliche Fonds 
und an Körperschaften des öffentlichen Rechtes 
sind weder festzusetzen noch einzufordern, so
weit sie sich auf Tatbestände oder Vorgänge in 
der Zeit vor dem 14. August 1955 beziehen und 
die Verpflichtung zur Entrichtung die im § 18 
genannten Unternehmen, Betriebe und 
sonstigen Vermögenswerte trifft. Dies gilt auch 
für Nebenansprüche (§ 2 des Abgabeneinhebungs
gesetzes 1951, BGBl. Nr. 87) der Abgaben und 
Beiträge. Auf diese Abgaben, Beiträge und 
Nebenansprüche entrichtete Beträge können nicht 
zurückgefordert werden. 

(2) (Verfassungsbestimmung:) Wegen Abgaben
vergehen, die sich auf die im Abs. 1 bezeichneten 
Abgaben und Beiträge beziehen, sind Strafver
fahren nicht einzuleiten; anhängige Strafver
fahren sind einzustellen. Die wegen solcher straf~ 
barer Handlungen rechtskräftig verhängten 
Strafen sind nachgesehen, soweit sie noch nicht 
vollstreckt sind. Auf Strafen und Kost~n ent
richtete Beträge können nicht zurückgefordert 
werden. 

Ver wal t erb e s tell u n g. 

§ 28. (1) Für die im § 18 genannten Unter
nehmen, Betriebe und sonstigen Vermögenswerte 
kann das Bundesministerium für Finanzen eine 
öff~ntliche Verwaltung oder öffentliche Aufsicht 
bestellen, sofern hiefür aber die Bundesregierung 
zuständig ist, diese und, sofern es sich um dem 
2. Verstaatlichungsgesetz vom 26. März 1947, 
BGBl. Nr. 81/1947, unterliegende Vermögens
werte handelt, das Bundesministerium für Ver
kehr und EIektrizitätswirtschaft. 

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt auch für 
Anteilsrechte an juristischen Personen, denen im 
§ 18 genannte Unternehmen, Betriebe oder Ver
mögenswerte gehören. 

(3) Für die gemäß Abs. 1 und 2 bestellte öffent
liche Verwaltung oder Aufsicht finden ,die 
Bestimmungen des Verwaltergesetzes 1952, 
BGBl. Nr. 100/1953, in der Fassung der Kund~ 
machung des Bundeskanzleramtes vom 14. Juli 
1954, BGBl. Nr. 209, sowi~ die §§ 13 bis 16 
dieses Bundesgesetzes Anwendung. 

(4) Im Falle der Bestellung einer öffentlichen 
Verwaltung oder Aufsicht gemäß Abs. 1 oder 2 
ist von der Bestellung, sofern es sich um auf 
Grund des Staatsvertrages in das Eigentum der 
Republik österreich übergegangene Vermögens-
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werte handelt oder sofern dies vermutet wird, (2) Die Finanzlandesdirektion ist an vor dem 
der letzte bekannte deutsche Voreigentümer zu .27. Juli 1955 rechtskräftig gewordene Erkennt
verständigen. Eine Verständigung der Vier nisse der Rückstellungskommission, die in dem 
Mächte entfällt. Ist eine deutsche physische abgetretenen Verfahren ergangen sind, gebunden. 
Person, die zu verständigen wäre, unbekannt (3) Nach Rechtskraft des Abtretungsbeschlusses 
oder ist ihr Aufenthalt unbekannt, so erfolgt ist auf Antrag der Finanzlandesdirektion im 
die Verständigung durch Anschlag an der Amts- Grundbuch anzumerken, daß das Verfahren nun
tafel; die Verständigung deutscher juristischer mehr nach dem Zweiten Rückstellungsgesetz 
Personen erfolgt in jedem Fall nur durch An- fortgesetzt wird. 
schlag an der Amtstafel. 

§ 32. (1) Erkenntnisse von Rückstellungs- und 
IH. Bestimmungen über entzogene Vermögens- Rückgabekommissionen gegen das Deutsche 

werte. Reich oder eine seiner Einrichtungen, die vor 
§ 29. Ansprüche deutscher physischer oder dem 27. Juli 1955 rechtskräftig geworden sind, 

juristischer Personen auf Rückstellung von ent- gelten als bücherliche Urkunden, auf Grund 
zogenen Vermögenswerten sind nicht als nach deren hücherliche Eintragungen vollzogen wer
dern Staatsvertrag in das Eigentum der Republik den können; dem. steht die Bestimmung des, 
österreich übergegangene Vermögenswerte an- § 6 Abs. 1 nicht entgegen. Das gleiche gilt für 
zusehen. Bescheide nach dem Ersten Rückstellungsgesetz, 

ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt ihrer Rechts-
§ 30. (1) Für Anträge auf Rückstellung von kraft, sowie für Rückstellungs~ und Rückgabe-

Vermögenswerten, die am 8. Mai 1945 - bei erkenntnisse, die auf Grund eines zwischen dem 
Außerachtlassung der Nichtigkeit der behaupteten 27. Juli 1955 und dem Inkrafttreten dieses Bun
Entziehung - im Eigentum des Deutschen desgesetzes ergan,genen Erkenntnisses der über
Reiches oder einer seiner Einrichtungen gestanden sten Rückstellungs- oder Rückgabekommission 
sind, sind die Bestimmungen des Zweiten Rück-· cl 

rechtskrähig geworden sind, ferner für Rü (-stellungs gesetzes anzuwenden. 
(2) D ' . Z 't kt d I k f t d' stellungserkenntnisse der ersten und der zweiten le 1m el pun es n ra ttre ens leses 

Instanz gegen das Deutsche Reich oder eine Bundesgesetzes nach den Bestimmungen des . 
seiner Einrichtungen, die in der Zeit zwischen Ersten Rückstellungsgesetzes anhängigen Ver-

fahren wegen Rückstellung der im Abs. 1 be- dem 27. Juli 1955 und dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes rechtskräftig' geworden sind, zeichneten Vermögenswerte sind von den 

. wenn die Finanzprokuratur der Durchführung Finanzlandesdirektionen nach den Bestimmungen 
des Erkenntnisses urkundlich zustimmt. des Zweiten Rückstellungsgesetzes fortzusetzen, 

Das Bundesministerium für Finanzen hat die bei (2) Beschlüsse über die bücherliche Eintragung 
ihm nach dem Ersten Rückstellungsgesetz an- sind in jedem Fall .der Finanzprokuratur zu
hängigen Verfahren, wenn die Anwendung der zustellen. Im übrigen findet § 11 Abs. 2 An-
Bestimmungen des Zweiten Rückstellungsgesetzes wendung. . 
offenbar eine andere Entscheidung zur Folge § 33. (1) Ist ein Verfahren nach dem Dritten 
gehabt hätte, zur neuerlichen Verhandlung und Rückstellungsgesetz oder nach dem Ersten Rück
Erlassung eines neuen Bescheides an die Behörde gabegesetz gegen andere als die im § 31 genann
erster Instanz zu verweisen. ten Antragsgegner anhängig und vermutet die 

(3) Wenn in einem Bescheid auf Grund des Rückstellungskommission, daß das Verfahren 
§ 3 Abs, 4 letzter Satz des Ersten Rückstellungs- Vermögenswerte betrifft, die - bei Außeracht
gesetzes zugunsten der Republik österreich das lassung der Nichtigkeit der behaupteten Ent
Pfandrecht für einen Höchstbetrag zur Sicherstel- ziehung - auf Grund des Staatsvertrages auf 
lung der aus der Abrechnung sich ergebenden die Republik österreich übergegangen sind"oder 
Ansprüche einverleibt worden und die Abrech- bestehen darüber Zweifel, so ist die Finanzpro
nung noch nicht durchgeführt oder darüber noch kuratur unter Aktenübersendung zu verstän
nicht entschieden worden ist, so istüber die Ab- digen. Di,e Verständigung hat auch zu erfolgen, 
rechnung nach den Bestimmungen des Zweiten sofern die Finanzprokuratur oder eine Partei 
Rückstellungsg,esetzes zu entscheiden. dies beantragt. 

§31. (1) Verfahr~n nach dem Dritten Rück- (2) Wenn die Finanzprokuratur binnen drei 
stellungsgesetz, in denen Antragsgegner das Monaten nach einer Verständigung gemäß Ahs. 1 
Deutsche Reich oder eine seiner Einrichtungen be·i der Rückstellungskommission unter Berufung 
ist, sind von Amts' wegen der nach § 2 Abs, 1 auf dieses Bundesgesetz den Antrag stellt, daß 
des Zweiten Rückstellungsgesetzes zuständigen das Verfahren gegen den bisherigen Antrags
Finanzlandesdirektion oder bei Vorliegen der gegner unter Teiln,ahme der Finanzprokuratur 
Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 des Zweiten als Vertreterin der Republik österreich auf seiner 
Rückstellungsgesetzes dem. Bundesministerium Seite weitergeführt werde, so hat die Rückst,el
für Finanzen zur Bestimmung der zuständigen lungskommis,sion diesem Antrag mit Beschluß 
Finanzlandesdirektion abzutreten. stattzugeben. Gegen diesen Beschluß, der allen 
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Parteien und der Finanzprokuratur zuzustellen dem 27. Ju},i 1955 und dem Inkrafttreten dieses 
ist, steht den Parteien des Rückstellungsverfah- Bundesgesetzes ergangenen Erkenntnisses der 
rens das Recht des Widerspruches zu (§39). Obersten Rückstellungs- oder Rückgabekommis-

(3) Wird seitens der Finanzprokuratur ein An- sion rechtskräftig geworden sind oder die nach 
trag gemäß Abs. 2 nicht gestellt oder wurde dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ergehen, 
einem Widerspruch rechtskräftig stattgegeben, so sowie für Rückstellungs- und Rückgabevergleiche, 
ist das Rückstellungsverfahren mit den bisherigen die im Wege oder von einer zuständigen öster
Parteien weiterzuführen. Vor Rechtskraft eines reichischen Dienststelle als Maßnahme, betreffend 
Beschlusses gemäß Abs. 2 ist das Verfahren nicht das ehemalige Deutsche Eigentum, genehmigt 
weiterzuführen. wurden. Wurde der Antragsgegner zu einer Lei-

(4) Der Republik österreich (Finanzprokura- stung gemäß § 23 Abs. 3 des Dritten Rückstel
tur), die an einem Verfahren gemäß Abs. 2 teil- lungsgesetzes verhalten, dann ist 'die Exekution 
nimmt, kommt dabei die gleiche verfahrensrecht- auf das entzogene, aber wegen: wirtsdlaftlicher 
liche Stellung wie dem Antragsgegner zu; sie ist Umgestaltung nicht zurückzustellende Vermögen 
auch zum Vergleichsabschluß mit Wirkung für zulässig. 
den Antragsgegner berechtigt. Handlungen des (2) Die Finanzprokuratur kann gegen Rück
Antragsgegners, die das Rückstellungsverfahren stellungs- und Rückgabeerkentnisse erster oder 
oder dessen Gegenstand betreffen, sind nur in- zweiter Instanz, die gegen eine deutsche physische 
soweit rechtlich wirksam, als sie nicht mit denen oder juristische Person (§ 2) zwisdlen dem 
der Finanzprokuratur in Widerspruch stehen. 27. Juli 1955 und dem Inkrafttreten dieses Bun-

(5) Der Anspruch auf Rückstellung eines Ver- desgesetzes ergangen sind, innerhalb eines Mo
,mögenswertes, der ehemals einer deutschen phy- nates von dem Tage an gerechnet, an dem ihr 
sischen oder juristischen Person gehört hat und nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes das Er
der bei Außerachtlassung der Nichtigkeit der be- kenntnis vorgelegt wurde, nach den Bestim
haupteten Entziehung auf Grund des Staats ver- . mungen des Dritten Rückstellungsgesetzes, gege
. trages in das Eigentum der Republik österreich benenfalls des Ersten RüCkgabeg,esetzes, Be
übergegangen wäre, kann nur gegen den letzten schwerde erheben. Die Beschwerde ist mit einem 
deutschen Erwerber geltend gemacht werden; die Antrag gemäß § 33 Abs. 2 zu verbinden. Sie 
Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 finden Anwen- ist erst nach Rechtskraft des Beschlusses nadl 
dung. . § 33 Abs. 2 der Beschwerdeinstanz vorzulegen. 

§ 34. (1) Erkennt die Rückstellungskommission Falls die Finanzprokuratur der Exekutionsfüh
auf Rückstdlung, so hat sie den bisherigen An- rung urkundlich zustimmt oder die Beschwerde 
tragsgegner zur Rückstellung zu verpflichten und unterlassen hat, findet Abs. 1 Anwendung. 
gleichzeitig zur Sicherstellung der Gegenfor- (3) § 31 Abs. 2 findet Anwendung. 
derung die im § 23 Abs. 2 des Dritten Rückstel- § 37. (1) Beschlüsse auf Abtretung nach § 31, 
lungsgesetzes vorgesehenen Maßnahmen zu tref- Verfügungen gemäß § 33 Abs. 1 sowie Beschlüsse 
fen, jedenfalls aber die privatrechtlichen Befug- gemäß § 33 Abs. 2 sind vom Vorsitzenden der 
nisse des geschädigten Eigentümers auf jene eines Rückstellungskommission erster Instanz zu er-
öffentlichen Verwalters einzuschränken. lassen. 

(2) Ein übersdlUß, der. sich aus der Verrech- (2) Ist ein Verfahren nach dem Dritten Rück-
nung zugunsten des Antragsgegners ergibt,' ist stellungsgesetz, für das ein Beschluß gemäß § 31 
der Republik österreich zuzusprechen. Dieser oder eine Verfügung gemäß § 33 Abs. 1 in Frage 
stehen auch die rückstellungsrechtlichen Regreß- kommt, bei der Rückstellungsoberkommission 
ansprüche zu. oder bei der Obersten Rückstellungskommission 

§ 35. In einem Erkenntnis, in welchem dem anhängig, so sind die Akten der Rückstellungs-
kommission erster Instanz zu übermitteln, die Antragsteller Kostenersatz zuerkannt wird, ist 

die Republik österreich zu verpflichten, dem An- gemäß § 31 oder § '33 Abs. 1 vorzugehen hat. 
tragsteIler jene Kosten zu ersetzen, die ihm aus- § 38. Der Finanzprokuratur steht gegen den 
schließlich durch verfahr·ensrechtIiche Hand- Abtretungsbeschluß gemäß § 31 und gegen den 
lungen der Finanzprokuratur entstanden sind. Beschluß auf Abweisung eines gemäß § 33 Abs. 2 

§ 36.(1) Der Exekution von Rückstellungs- gestellten Antrages die Beschwerde an die Rück-
d R "ck b k t' d' . d t stellungsoberkommission zu. Ein weiterer Rechts-un u ga' eer enn mssen, le gegen eme eu-

sche physische oder juristische Person (§ 2) vor zug findet nicht statt. 
dein 27. Juli 1955' rechtskräftig geworden sind, § 39. (1) Der Widerspruch (§ 33 Abs. 2) ist 
stehen die Bestimmungen des Staatsvertrages binnen 30 Tagen nach Zustellung des Beschlusses 
nicht, entgegen, insoweit sich die Exekution bei der Rückstellungskommission erster Instanz 
gegen den im Erkenntnis bezeichneten Antrags- schriftlich in miIl!destens dreifacher Ausfertigung 
gegner und auf die zurückzustellenden Vermö- einzubringen. Er hat den angefochtenen Beschluß 
genswerte richtet; das gleiche gilt für Rückstel- zu bezeichnen, die Gründe, auf die sich der 
lungserkenntnisse, die auf Grund eines zwischen Widerspruch stützt, und die Beweismittel an-
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zuführen und den Antrag auf Aufhebung des 
Beschlusses zu enthalten. 

(2) über den Widerspruch und über den Er
satz der Kosten des Widerspruchsverfahrens ver
handelt und entscheidet die Rückstellungskom
mission im Rückstellungsverfahren abgesondert. 

(3) Die Rückstellungskommission hat einem 
rechtzeitigen Widerspruch nur stattzugeben und 
den angefochtenen Beschluß aufzuheben, insoweit 
der W,iderspruchswerber nachweist, daß die im 
Rückstellungsverfahren begehrten Vermögens
werte - bei Außerachtlassung der Nichtigkeit 
der behaupteten Entziehung - am 8. Mai 1945 
weder dem Deutschen Reich noch einer seiner 
Einrichtungen noch eIner deutschen physischen 
oder juristischen Person gehört haben oder daß 
sie gemäß § 12 übereignet sind oder sonst auf 
Grund eines im Wege oder von einer zuständigen 
österreichischen Dienstste:11e als Maßnahme, be
treffend das ehemalige Deutsche Eigentum, ge
nehmigten Rechtsgeschäftes erworben wurden. 

(4) Wird der Abtretungsbeschluß oder der Be
schluß auf Fortsetzung unter Teilnahme der 
Finanzprokuratur aufgehoben, so ist das Ver~ 
fahren von der Rückstellungskommission ohne 
Beiziehung der Republik österreich nach den 
Bestimmungen des Dritten Rückstellungsgesetzes 
fortzusetzen. 

§ 40. Die Finanzprokuratur kann einem Ver
fahren nach dem Dritten Rückstellungsgesetz 
gegen eine inländische Offene Handelsgesellschaft, 

, Kommanditgesellschaft, Aktiengesellschaft, Ge
sellschaft mit beschränkter Haftung, Erwerbs
und Wirtschattsgenossenschaft oder Gewerk
schaft im Sinne des Berggesetzes beitreten, wenn 
die GeseJIschaft, Genossenschaft oder Gewerk
schaft unter öffentlicher Verwaltung steht. Der 
für sie bestellte öffentliche Verwalter hat sie 
im Rückstellungsverfahren zu vertreten; ein für 
sie bestellter Abwesenheitskurator ,ist auf Antrag 
zu entheben. Vergleiche, Anerkenntnisse und 
Verzichte öffentlicher Verwalter in Rückstel
lungssachen sind 'wirksam, wenn sie von der 'zu
ständigen Aufsichtsbehörde genehmigt worden 
sind. 

§ 41. (1) Ist in, einem Verfahren nach dem 
Fünften Rückstellungsgesetz ein nicht geschädig
ter Anteilsberecht,igter eine deutsche physische 
oder juristische Person oder das Deutsche Reich 
oder eine seiner Einrichtungen, so ist l nach § 33 
Abs. 1 vorzugehen, 

(2) Wenn die Finanzprokuratur binnen drei 
Monaten nach einer V,erständigung gemäß § ,33 
Abs. 1 bei der Rückstellungskommission den An
trag stellt, daß das Verfahren unter Teiln'ahme 
der Finanzprokuratur als Vertreterin der Re
publik österreich weitergeführt werde, so hat 
die Rückstellungskommission diesem Antrag mit 
Beschluß stattzugeben. Gegen diesen Beschluß, 
der allen Parteien und der Finanzprokuratur zu-

zustellen ist, steht den Parteien das Recht des 
Widerspruches zu (§ 39). 

(3) Nimmt die Republik österreich an einem 
Verfahren gemäß Abs. 2 teil, so kommt ihr die 
gleiche verfahrensrechtliche Stellung zu wie dem 
nichtgeschädigten deutschen, Anteilsberechtigten. 
Dessen verfahrensrechtliche Handlungen sind nur 
insoweit rechtlich wirksam, als sie nicht mit 
denen der Republik österreich in Widerspruch 
stehen. 

(4) Die Republik österreich ist berechtigt, an 
Stelle des deutschen Anteilsberechtigten Anmel
dungen gemäß § 3 Abs. 1 des Fünften Rückstel
lungsgesetzes vorzunehmen, sofern der Antrag 
auf Bestellung eines Sachwalters, nach dem 1. Jän
ner 1955 bei der Rückstellungskommission ge
stellt wurde. 

(5) In dem weiteren Verfahren nach Rechts
kraft des Feststellungsbeschlusses ,gemäß § 3 
Abs. 2 des Fünften Rückstellungsgesetzes, BGBL 
Nr. 164/1955, stehen der Republik österreich 
alle Rechte zu, welche ohne den Eigentumsüber-o 

gang auf Grund des Staatsvertrages dem nicht 
geschädigten deutschen Anteilsberechtigten zu
gestanden wären. 

§ 42. Die im§ 18 genannten Unternehmen, 
Betriebe oder sonstigen Vermögenswerte oder 
Teile von solchen sind in dem Zustand zurück
zustellen, in dem sie sich befinden. Hiebei sind 
,auch jene ,Erträgnisse auszufolgen, die in der 
Zwischenzeit aufgelaufen und noch im Inland 
vorhanden sind. Ansprüche auf einen über die 
Rückstellung hinausgehenden Ersatz können 
auch in einem Verfahren nach dem Dritten 
Rückstellungsgesetz nicht geltend gemacht wer
den. 

§ 43. (1) Wurde nach dem 27. 'Juli 1955 ein 
Rückstellungsantrag gegen die Republik öster
reich eingebracht, obwohl ein das gleiche Ver
mögen betreffendes Verfahren gegen einen an
deren Antragsgegner anhängig war, so sind die 
beiden Verfahren von Amts wegen oder auf 
Antrag zu verlbinden. Jede der Parteien kann 
gegen einen solchen Verbindungsbeschluß Wider
spruch aus den in § 39 Abs. 3 genannten Grün
den erheben. Wird dem Widerspruch rechts
kräftig stattgegeben, ist der Verbindungsbeschluß 
aufzuheben und in jedem der beiden Verfahren 
gesondert zu verhandeln und zu entscheiden. 
Im anderen Falle ist nach § 33 Abs. 3 und 4 vor- , 
zugehen. ' 

(2) Insoweit ein Verfahren gegen die Republik 
österreich gemäß Abs. 1 durch ein rechtskräfti
ges Erkenntnis oder einen Vergleich beendet ist, 
kann ein Verbindungsantrag gemäß Abs. 1 nicht 
gestellt Und das gegen einen anderen Antrags
gegner anhängige Verfahren nicht fortgesetzt 
werden. 

(3) Wurde ein Rückstellungsantrag zwischen 
dem 27. Juli 1955 und dem Inkrafttreten dieses 
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Bundesgesetzes gegen einen Antragsgegner rechts
kräftig aus Gründen abgewiesen, die in dem Ei
gentumsübergang nach Art. 22 des Staatsvertrages 
liegen, so ist der Finanzprokuratur der Rück
stellungsakt auf Antrag mit der Aufforderung 
zuzustellen, innerhalb einer Frist von drei Mona
ten zu erklären, olb das zur Rückstellung bean
spruchte Vermögen, von der Republik Österreich 
auf Grund des Staatsvertrages in Anspruch ge
nommen wird. Gibt die Finanzprokuratur eine 
solche Erklärung ab, so hat sie diese mit einem 
Antrag gemäß § 33 Abs. 2 zu verbinden. In 
diesem Falle gilt die in dem Verfahren ausge
sprocheIle Abweisung als nicht erfolgt. Für das 
weitere Verfahren gilt § 33 Abs. 3 und 4. 

(4) Erklärt die Finanzprokuratur, daß das Ver
mögen nicht in Anspruch genommen wird oder 
erstattet sie ihre Außerung nicht fristgerecht, so 
ist das durch Abweisung beendete Verfahren 
gegen den bisherigen Antragsgegner auf Antrag 

.. wieder aufzunehmen. 

(5) Wurde nach'dem 27. Juli 1955 ein Rück
stellu,ngsantrag gegen die Repuhlik Österreich 
eingebracht, der sich auf ehemalige Vermögen 
des Deutschen Reiches oder seiner Einrichtun
gen als letzter Erwerber bezieht, so ist der Akt 
,auf Antrag der Finanzprokuratur an die in § 31 
Abs. 1 genannte' Finanzlandesdirektion abzu
treten, die nach den Bestimmungen dieser Ge
setzesstelle vorzugehen hat. 

§ 44. Rückstellungsansprüche auf Vermögen, 
über die bis zum 27. Juli 1955 rechtskräftig ent
schieden wurde, können unter Berufung auf den 
Eigentumsübergang auf Grund des Staatsver
trages nicht gegen die Republik Österreich er
hoben werden, derartige bereits eingebrachte An
träge sind wegen entschiedener Sache zurückzu
weisen. 

IV. Bestimmu~gen, betreffend die Wertpapier-
b " I eremigung. 

§ 45. (1) In der Anmeldung von Wertpapieren, 
die nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
gemäß § 1 des Wertpapierbereinigungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 188/1954, zur Bereinigung aufgerufen 
werden, ist auch dann, wenn nach den Bestim
mungen des Wertpapierbereinigungsgesetzes an 
Stelle des Namens und der Anschrift des Eigen'
tümersdie Depotnummer anzugeben ist, der 
Wohnsitz (Sitz) des Eigentümers sowie seine 
Staatsangehörigkeit am 8. Mai 1945 und am 
27. Juli 1955 anzugeben. 

(2) Sind inländische Kreditunternehmungen 
zur Anmeldung verpflichtet (§ 5 Ahs. 2 und 3 
des Wertpapierbereinigungsgesetzes), so haben sie 
Wertpapiere, die nach den ihnen bekannten Um
ständen auf Grund des Staatsvertrages in das 
Eigentum der Republik Österreich übergegangen 
sind, lediglich mit einem Hinweis auf den Namen 
des vermutlichen ehemaligen deutschen Eigen
tümers (§ 2) anzumelden. Bestehen Zweifel über 
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die Staatsangehörigkeit, so ist darauf in der An
meldung unter Bekanntgabe der Umstände hin-
zuweIsen. 

(3) Die An:meldestellen haben der Prüfstelle (§ 3 
des Wertpapierbereinigungsgesetzes) Anmeldun
gen gemäß Abs. 2 sowie jene Anmeldungen vor
zulegen, die durch ;deutsche physische oder juri
stische Personen (§ 2) vorgenommen wurden. 
Zweifelt die Anmeldestelle, ob, diese Voraus
lsetzungen vorliegen, so hat sie darauf unter Be
kanntgabe der Umstände bei Vorlage der' An
meldungen hinzuweisen. 

(4) Wertpapiere, die auf Grund des Staatsver
trages in das Eigentum der Republik Österreich 
übergegangen sind, können auch durch die Fi
nanzprokuratur angemeldet werden. Dem steht 
eine öffentliche Verwaltung der Wertpapiere 
nicht entgegen. 

§ 46. (1) Die Prüfstelle (§ 3 des Wertpapier
bereinigungsgesetzes) hat bei Anmeldungen ge
mäß § 45 Abs. 2 bis 4 zu entscheiden, ob diese 
Anmeldungen für die Republik Österreich oder 
für den in der Anmeldung gemäß § 45 Abs. 2 
oder 3 als ehemaliger Eigentümer Bezeichneten 
behandelt werden. Der Bescheid ist auch der Fi
nanzprokura tur zuzustellen. 

(2) Der Bescheid tritt außer Kraft, wenn der in 
der Anmeldung als ehemaliger Eigentümer Be
zeichnete oder die Finanzprokuratur binnen sechs 
\Vochen nach Zustellung die Entscheidung des 
Gerichtes beantragt (§ 20 des Wertpapierberei
,nigungsgesetzes ). 

(3) Entscheidet die Prüfstelle nicht binnen sechs 
Wochen, nach dem Ende der Anmeldefrist, so 
kann der in der' Anmeldung als ehemaliger Ei
gentümer Bezeichnete oder die Finanzprokuratur 
die Entscheidung des Gerichtes (§ 20 des Wert
papierbereinigungsgesetzes ) beantragen. 

(4) Einem fristgerechten Antrag des in oer An
meldung gemäß § 45 Abs. 2 oder 3 alsehemali
ger Eigentümer Bezeichneten hat das Gericht nur 
stattzugeben, wenn hiefür die. Voraussetzungen 
gemäß den Bestimmungen des Wertpapierbe
reinigungsgesetzes gegeben sind und der Antrag
steller einen Tatbestand gemäß § 13 Abs. 3 oder 
§ 16 nachweist; einem fristgerechten Antrag der 
Finanzprokuratur hat das Gericht stattzugeben, 
wenn ein solcher Tat:bestand nicht erwiesen ist. 
Die Bestimmungen des § 20 Abs. 1 und 2 Buch
stabe a und c bis h des Wertpapierbereinigungs
gesetzes sind sinngemäß anzuwenden. 

V. Schlußbestimmungen. 

Ver wer tun g. 

§ 47. (1) Der Bundesminister für Finanzen kann 
Vermögenschaften, Rechte und Interessen, dit; 
auf Grund des Staatsvertrages, BGBl. Nr. 152/ 
1955, in das Eigentum der Republik österreich 
übergegangen sind, veräußern. 
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(2) Die Veräußerung bedarf, wenn der Preis im 
Einzelfall zwei Millionen Schilling übersteigt,· der 
vorausgehenden Zustimmung des Hauptaus-' 
schusses des Nationalrates; über die anderen 
durchgefUhrten Veräußerungen hat der Bundes
minister für Finanzen vierteljährlich ·dem Haupt
ausschußdes Nationalrates zu berichten. 

(3) Eine Veräußerung gemäß kbs. 1 darf nur 
vorgenommen werden, wenn eine Aufforderung 
zur Anbotstellung wenigstens sechs Wochen vor
her öffentlich bekannt gemacht wurde. 

(4) Die Abs. Ibis 3 gelten sinngemäß für die 
Veräußerung eines Unternehmens, eines Betriebes 
und einer Betriebsstätte, wenn das Unternehmen 
oder der Betrieb unter öffentlicher Verwaltung 
steht und die Veräußerung durch den öffentlichen 
Verwalter erfolgt. Die Abs. 1 bis 3 gelten ferner, 
wenn sonstige unter öffentlicher Verwaltung 
stehende Vermögenswerte, die nicht zu einem 
Unternehmen oder Betrieb gehören, durch den 
öffentlichen Verwalter veräußert werden. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 beziehen 
sich nicht auf Vermögenswerte, die unter die Be
stimmungen des Verstaatlichungsgesetzes vom 
26. Juli 1946, BGBl. Nr. 168 und des 2. Ver
staatlichungsgesetzes vom 26. März 1947, BGBl. 
Nr. 81/1947 fallen. . ; 

A b gab e n b e f r e i u n g. 

§ 48. (1) Der übergang von Vermögenswerten 
in das Eigentum der Republik österreich auf 
Grund des Staatsvertrages und der übergang von 
Vermögenswerten auf dritte Personen gemäß 
§ 12 ist von allen bundesrechtlich geregelten 
öffentlichen Abgaben befreit. 

(2) Im Falle des überganges von Vermögens
werten an die im § 12 Abs. 2 dieses 13undesge
setzes genannten Personen bleibt die Verpflich
tung zur Entrichtung der im Zusammenhang 
mit dem Erwerb von Todes wegen und mit der 
Durchfüh~ungdes Verlassenschaftsverfahrens 
entstehenden öffentlichen Abgaben mit der Maß
gabe unberührt, daß die Verjährung der Erb
schaftssteuer nicht vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes beginnt. 

§ 49. Mit der Voll ziehung dieses Bundesge
setzes sind, soweit in diesem Bundesgesetz nichts 
anderes bestimmt ist, nach Maßgabe ihres Wir-' 
kungsbereiches das Bundesministerium für Finan
zen und das Bundesministerium für Justiz be
traut, mit der Vollziehung der §§ 15,.17 und 28 
auch die Bundesregierung und das Bundesmini
sterium für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft 
nach Maßgabe des dort festgelegten Wirkungs
bereiches. 
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